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§196

Einspruch der gesellschaftlichen Organe 
der Rechtspflege

Das gesellschaftliche Organ der Rechtspflege kann bis zum 
Abschluß der Beratung unter den Voraussetzungen des § 60 
Absatz 1 Einspruch beim Gericht gegen die übergäbe einlegen.

§197
Zulassung des gesellschaftlichen Anklägers oder des 

gesellschaftlichen Verteidigers

(1) Wurde ein Antrag auf Zulassung eines gesellschaftlichen 
Anklägers oder eines gesellschaftlichen Verteidigers gestellt, 
hat das Gericht zugleich mit der Eröffnung des Hauptverfah
rens, spätestens aber zu Beginn der Hauptverhandlung über 
dessen Zulassung zu beschließen. In Zweifelsfällen ist 
mit dem beauftragenden Kollektiv oder gesellschaftlichen Or
gan Rücksprache zu nehmen.

(2) Die Entscheidung über die Zulassung eines gesellschaft
lichen Anklägers oder eines gesellschaftlichen Verteidigers ist 
unter Mitwirkung von Schöffen zu treffen. Dabei ist insbe
sondere zu prüfen, ob
— ein Auftrag eines dazu berechtigten gesellschaftlichen 

Organs oder Kollektivs vorliegt;
— der Beauftragte von seiner Person her geeignet ist, eine 

Aufgabe als gesellschaftlicher Ankläger oder gesellschaft
licher Verteidiger zu erfüllen.

(3) Vom Beschluß über die Zulassung oder die Ablehnung 
eines gesellschaftlichen Anklägers oder gesellschaftlichen 
Verteidigers ist, wenn er nicht in der Hauptverhandlung er
geht, das beauftragende Kollektiv oder das gesellschaftliche 
Organ zu unterrichten. Der Beschluß unterliegt nicht der 
Beschwerde.

(4) Dem Staatsanwalt, dem Angeklagten und seinem Ver
teidiger ist mitzuteilen, wer als gesellschaftlicher Ankläger 
oder gesellschaftlicher Verteidiger zugelassen wurde. Hat der 
Angeklagte begründete Elinwendungen gegen die Person des 
gesellschaftlichen Anklägers oder des gesellschaftlichen Ver
teidigers, soll er sie dem Gericht unverzüglich zur Kenntnis 
bringen.

(5) Lehnt das Gericht aus Gründen, die in der Person des 
Beauftragten liegen, die Zulassung ab, soll es dem Kollektiv 
oder dem gesellschaftlichen Organ empfehlen, einen anderen 
gesellschaftlichen Ankläger oder gesellschaftlichen Verteidi
ger vorzuschlagen.

(6) Eine Änderung oder Aufhebung des Beschlusses über 
die Zulassung kann nur auf Antrag des beauftragenden Kol
lektivs oder des gesellschaftlichen Organs erfolgen.

§198
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

(1) Der durch die Straftat Geschädigte kann bis zur Eröff
nung des Hauptverfahrens beantragen, daß der Angeklagte 
zum Ersatz des entstandenen Schadens verurteilt wird, so
fern der Anspruch nicht anderweitig anhängig oder darüber 
bereits entschieden ist. Das Gericht kann einen später gestell
ten Antrag auf Schadensersatz bis zum Schluß der Beweis
aufnahme durch Beschluß in das Verfahren einbeziehen, 
wenn die Entscheidung über den Antrag ohne Verzögerung 
des Verfahrens möglich ist und der Angeklagte der Einbe
ziehung zustimmt. Der Zustimmung des Angeklagten bedarf 
es nicht, wenn der Antrag ihm unter Wahrung der Ladungs
frist zugestellt wurde.

(2) Der Staatsanwalt ist unter den gleichen Voraussetzun
gen berechtigt, Schadensersatzansprüche von Rechtsträgern 
sozialistischen Eigentums und auf diese übergegangene Scha
densersatzansprüche von Geschädigten selbständig geltend zu 
machen.

§199
Vorbereitung der Hauptverhandlung

(1) In Vorbereitung der Hauptverhandlung hat sich das 
Gericht mit der Strafsache und ihren gesellschaftlichen Zu
sammenhängen vertraut zu machen. Es legt die erforderli
chen Maßnahmen zur Erreichung einer wirksamen Hauptver
handlung fest.

(2) Das Gericht soll zur Erhöhung seiner Sachkunde bei der 
Klärung komplizierter Fragen sachkundige Bürger und Kol
lektive aus Betrieben, Genossenschaften oder Einrichtungen 
konsultieren.

(3) In Vorbereitung der Hauptverhandlung ist eine Be
weisaufnahme durch das Gericht unzulässig.

§200
Verantwortung des Vorsitzenden

Alle Entscheidungen und Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung trifft der Vorsitzende, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist.

§201
Termin und Ort der Hauptverhandlung

(1) Termin und Ort der Hauptverhandlung sind so zu be
stimmen, daß die Teilnahme der an der Strafsache interes
sierten Bürger gewährleistet ist, um das Staats- und Rechts
bewußtsein der Bürger zu entwickeln, ihre Verbundenheit 
zu den Organen des sozialistischen Staates zu festigen, die 
erzieherische Wirkung der Hauptverhandlung zu erhöhen und 
die Kraft der Öffentlichkeit auf die Überwindung von Ge
setzesverletzungen zu lenken.

(2) Das Gericht hat die Hauptverhandlung in sozialistischen 
Betrieben, Genossenschaften, Einrichtungen und in Wohnge
bieten durchzuführen, wenn dadurch in besonderem Maße 
die Mobilisierung gesellschaftlicher Kräfte zur Verhütung 
von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen und zur Be
seitigung ihrer Ursachen und Bedingungen erreicht werden 
kann.

(3) Die Hauptverhandlung ist spätestens vier Wochen und 
bei jugendlichen Angeklagten innerhalb von drei Wochen 
nach Eingang der Anklageschrift bei Gericht durchzuführen. 
Kann die Frist wegen besonderer Hinderungsgründe nicht 
eingehalten werden, sind diese vom Vorsitzenden in den 
Akten zu vermerken.

§202
Ladungen und Benachrichtigungen

(1) Das Gericht nimmt die für die Hauptverhandlung erfor
derlichen Ladungen vor und veranlaßt, daß die Beweismittel 
zur Hauptverhandlung zur Verfügung stehen. Mit der La
dung teilt das Gericht dem Staatsanwalt, dem Angeklagten 
und dessen Verteidiger mit, wer als Zeuge, Sachverständiger 
oder Kollektivvertreter zur Hauptverhandlung geladen wird 
und welche anderen Beweismittel herangezogen werden sol
len.

(2) Im Verfahren gegen Jugendliche sind auch die Eltern 
oder sonstige Erziehungsberechtigte zu laden, wenn nicht die 
Gründe des § 70 Absatz 4 dem entgegenstehen. Ist gemäß 
§ 71 Absatz 1 die Mitwirkung der Organe der Jugendhilfe not
wendig, sind sie zu laden.

(3) Ist anzunehmen, daß sich die Hauptverhandlung auf 
längere Zeit erstreckt, soll das Gericht bestimmen, daß sämt
liche oder einzelne Zeugen und Sachverständige zu einem 
späteren Zeitpunkt als dem Beginn der Hauptverhandlung 
geladen werden.

(4) Der Geschädigte ist vom Termin zur Hauptverhandlung 
zu benachrichtigen.


